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Fast jeder zweite neu geschlossene Arbeitsvertrag

ist befristet. Nach dem Willen der Regierungs -

koalition dürften es künftig noch mehr werden. 

Wer bei einem Arbeitgeber einmal beschäftigt war, kann kei-
nen – ohne Sachgrund – befristeten Vertrag von diesem Un-
ternehmen mehr bekommen. Mit dieser 2001 im Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG) festgeschrie-
benen Regelung wollte der Gesetzgeber
„Befristungsketten“ ausschließen: dass
Arbeitgeber ihren Beschäftigten immer
abwechselnd befristete Verträge mit und
ohne Sachgrund anbieten, um so das Ver-
bot der unbegrenzten Ausdehnung sach-
grundloser Zeitverträge zu umgehen. 

Laut Koalitionsvertrag soll es künf-
tig wieder möglich sein, unbegrenzt häu-
fig sachgrundlose, befristete Arbeitsver-
träge mit demselben Arbeitgeber abzu-
schließen. Zwischen zwei Arbeitseinsät-
zen müsste lediglich eine Frist von einem
Jahr liegen. Die Begründung der Koali-
tion: Berufsseinsteigern würden unnötig
Steine in den Weg gelegt, wenn sie nicht
– befristet ohne Sachgrund – bei einer
Firma anfangen dürften, in der sie wäh-
rend Schul- oder Unizeit schon einmal
beschäftigt waren. 

Diese Argumentation ist der WSI-Arbeitsrechtsexpertin
Reingard Zimmer zufolge jedoch nicht überzeugend.* Es sei
auch heute kein Problem, jemanden befristet einzustellen,
der schon einmal in derselben Firma gearbeitet hat – es muss
lediglich einen sachlichen Grund dafür geben. Ein solcher
Grund liegt laut TzBfG vor, wenn eine Befristung „im An-
schluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den
Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung
zu erleichtern“. Die Juristin folgert: „Der Verweis auf die Be-

rufsanfänger ist nur vorgeschoben“. Tatsächlich gehe es um
einen „Abbau des Kündigungsschutzes durch die Hintertür“.

Kettenbefristungen sollen für Großunternehmen wieder

möglich werden. Die Wissenschaftlerin befürchtet, dass die
Pläne der Regierungskoalition es zumindest großen Unter-
nehmen ermöglichen, „befristete Arbeitsverhältnisse unend-
lich auszudehnen“. Das könnte nach diesem Muster gesche-
hen: Ein Arbeitnehmer wird im Konzernunternehmen A für
zwei Jahre befristet beschäftigt. Anschließend wird er für ein
Jahr in der Tochtergesellschaft B eingestellt. Dann beginnt
das Ganze von vorn. So könnten Beschäftigte jahrelang im
selben Konzern arbeiten, ohne dass für sie jemals das Kündi-
gungsschutzgesetz gilt. 

Die Ausweitung befristeter Beschäftigung habe auch Fol-
gen, die über die konkrete Gestaltung des Arbeitsvertrags 
hinausgehen, warnt Zimmer: Beschäftigte, die auf eine unbe-
fristete Stelle hoffen, scheuen sich oft, Ihre Rechte wahr-
zunehmen – „sei es in Bezug auf die Einhaltung des Arbeits-
zeitgesetzes, Urlaubsansprüche, tarifliche Lohnansprüche,
Krankschreibung oder hinsichtlich der Kandidatur für den
Betriebsrat“.   �
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Neuer Job oft nur mit Befristung

Der Anteil befristeter Arbeitsverträge betrug ... 
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Arbeitszeit

Im Konjunktureinbruch wurde deutlich,

dass Deutschlands Unternehmen über

große Spielräume für interne Flexibili-

tät verfügen. Darum müssen sie auf

Nachfrageschwankungen nicht mit Per-

sonalabbau reagieren, sondern können

die Arbeitszeiten anpassen. Einer WSI-

Studie zufolge erlauben die geltenden

Tarifverträge teilweise erhebliche Va-

riationen der Standard-Wochenar-

beitszeit. Die Forscher Alexander Her-

zog-Stein und Hartmut Seifert nennen

Abweichungen nach oben und unten

von je 2,5 bis 8,5 Stunden. So kann in

Banken das Pensum von 39 auf 31 Stun-

den reduziert werden, in Reisebüros

von 38,5 auf 30 Stunden. Im Boomjahr

2007 hatte hingegen noch jeder vierte

Betrieb mit Betriebsrat die Regelar-

beitszeit ausgeweitet. Die Unterneh-

men der Metallindustrie verlängerten

2006 im Schnitt die Wochenarbeitszeit

um 3,5 Stunden, die der chemischen In-

dustrie um 2,5 Stunden. Wer in der Me-

tallindustrie die maximale Arbeitszeit

ausgeschöpft hat, konnte darum in der

Krise die Arbeitszeit um ein Viertel sen-

ken. Außerdem hat mehr als jeder zwei-

te Beschäftigte des Verarbeitenden Ge-

werbes ein Arbeitszeitkonto, auf dem

laut WSI im Schnitt ein Guthaben von

bis zu 135 Stunden angesammelt wer-

den kann. Umgekehrt sind Zeitschulden

in Höhe von 69 Stunden möglich. So-

mit erlauben die Konten den Beschäf-

tigten einen Anpassungsspielraum von

etwa einem Achtel ihrer jährlichen

 Arbeitszeit.
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Aktualisierte Fassung mit den nach Drucklegung veröffentlichten 

Werten des Bundesamtes für Statistik und des IAB, 17.3.2010


